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Beschluß 
über das Statut 

des Ministeriums für Arbeit und Berufsausbildung.

Vom 17. Mai 1956
Auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 16. November 

1954 über den Ministerrat der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. S. 915) wird für das Ministerium 
für Arbeit und Berufsausbildung folgendes Statut er
lassen:

l.
Rechtliche Stellung und Sitz des Ministeriums 

§ 1
(1) Das Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung 

ist ein zentrales vollziehendes und verfügendes Organ 
der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
mit spezieller Zuständigkeit auf dem Gebiet der gesell
schaftlichen Arbeitsverhältnisse und des Arbeitsrechts. 
Es ist juristische Person und Haushaltsorganisation.

(2) Sitz des Ministeriums ist die Hauptstadt der Deut
schen Demokratischen Republik Berlin.

Aufgaben des Ministeriums

• § 2
Das Ministerium arbeitet Grundsätze und gesetz

liche Bestimmungen aus:
a) für die Tarifgestaltung, technische Arbeitsnormung 

und qualitative Arbeitsbewertung,
b) für die Gestaltung der Lohnsysteme und für rich

tige Proportionen in der Entlohnung der verschie
denen Gruppen der Arbeiter, des ingenieurtech
nischen Personals und der Meister,

c) für den Abschluß und die Registrierung der Be
triebskollektivverträge in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes (FDGB).

§ 3
(1) Das Ministerium prüft und bestätigt die Wirt

schaftszweig-Lohngruppenkataloge. die mit dem FDGB 
vereinbart sind und von den Ministerien, Staatssekreta
riaten m. e. G. und anderen zentralen Organen der 
staatlichen Verwaltung vorgelegt werden.


